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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1990

Norm

StGB §76

Rechtssatz

Das bloße Vorliegen einer sogenannten Verzwei3ungstat oder Kon3iktstat rechtfertigt für sich allein noch nicht die

Annahme eines Totschlags nach § 76 StGB. Totschlag verlangt vielmehr die Spontaneität des Tötungsvorsatzes, für

welchen der tiefgreifende und zur Tatzeit noch nicht abgeklungene A9ekt kausal war. Andernfalls ist auch eine

Verzweiflungstat oder Konfliktstat als Mord nach § 75 StGB zu beurteilen.
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